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auch auf die Amtseinnehmer ihre Anwen¬
dung findet.

Z) Da indeß von dem Amtseinnehmer
nicht verlangt werden kann, daß er die er¬
hobenen Gelder jedem Schullehrer hiubringe
oder hinsende, so haben die Schullehrer sich
deshalb mit den Amtseinnehmern wegen ei¬
nes gewissen Tages zu vereinigen, an wel¬
chem fie zur Eutgegennehmung der erhobe¬
nen Schulgelder sich bey ihm einfinden sollen.
Die etwaigen Rückstände, deren erecutivische
Beytreibung selbstredend einige Zeit erfor¬
dert , ist der Amtseinnehmer nur mit den
Schulgeldern des folgenden Quartals zu¬
gleich abzuliefern verbunden.

48 ) Regierungs - Bekanntmachung
v. 29. May gnbl . den r . Zunius 181Z.

Da seit einiger Zeit in der Herrschaft Fremde Schei-
Zever verschiedene Arten geringhaltiger^ -Münze in
fremder Scheide- Münzen , besonders Hol-J ^ er?^ ^
ländische Kupfermünzen, in Umlauf gekom¬
men sind, und solche zum Theil weit über
ihren Werth ausgegeben und angenommen
werden, so findet die Regierung nöthig, des¬
halb folgendes bekannt zu machen:

1) Da jetzt eine hinreichende Summe
von einländischem kleinen Courant ausge¬
prägt uud in Umlauf gesetzt ist, so werden



nunmehr bey allen herrschaftlichen und öffent¬
lichen Lassen in der Herrschaft Jever keine

Holländische Silbermünzen unter einem Gul¬
den und durchaus keine Holländische oder an¬

dere fremde Kupfermünzen angenommen wer¬

den . Die Ausgleichung durch Kupfermünze

bey solchen Posten , die weniger als zwey Grote

betragen , kann nur in Jeverischen , Olden-

burgschen oder Bremischen halben Groten,

und in Preußischen ^ Stüber - Stücken ( oder

Oertjen ) deren drey einen Groten ausma¬

chen , geschehen , dagegen Alles , was zwey

Grote oder mehr beträgt , nur in Silber-

münze bezahlt werden darf.

r ) Eiu jeder Eingesessener wird gewär¬

mt , andere fremde Scheidemünze entweder

gar nicht oder doch nicht zu einem höher«

Cours , als zu welchem er sie außerhalb Lan¬

des wieder ausgebcn kann , anzunehmen,

um sich den Verlust zu ersparen , der für

ihn daraus entstehn würde , wenn die eine
oder andere Art solcher fremder Münze ganz

außer Cours gesetzt werden möchte.

g ) Was insbesondere die in der Herr¬

schaft Jever seit einiger Zeit in Menge cour-

sirenden Holländischen Deute und andere

ähnliche fremde Kupfermünzen betrift , so
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